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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsanlage
des Zweckverbands zur Wasserversorgung der

Gärtenrother Gruppe
(Wasserabgabesatzung -WAS-)

vom 20.10.2023

Aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt der
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gärtenrother
Gruppe, nachfolgend Zweckverband genannt, folgende
Satzung:

§ 1

Öffentliche Einrichtungen

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrich-
tung zur Wasserversorgung für sein Verbandsge-
biet.

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrich-
tung bestimmt der Zweckverband.

(3) Zu der Wasserversorgungseinrichtung des Zweck-
verbands gehören auch die im öffentlichen Stra-
ßengrund liegenden Grundstücksanschlüsse und
die Wasserzähler.

§ 2

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räum-
lich zusammenhängende und einem gemeinsamen
Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigen-
tümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grund-
stücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des
Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche

planerische Feststellungen sind zu berücksichti-
gen.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grund-
stückseigentümer gelten auch für Erbbauberech-
tigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks
dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Be-
rechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie
haften als Gesamtschuldner.

§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe
folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im
Wasserversorgungsgebiet,
von denen die Grundstücks-
anschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse
(Hausanschlüsse)

sind die Wasserleitungen
von der Abzweigstelle der
Versorgungsleitung bis zur
Übergabestelle, sie begin-
nen mit der Anschlussvor-
richtung und enden mit der
Wasserzähleranlage.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Was-
serentnahme aus der Ver-
sorgungsleitung, umfas-
send Anbohrschelle mit inte-
grierter oder zusätzlicher
Absperrarmatur oder Ab-
zweig mit Absperrarmatur
samt den dazugehörigen
technischen Einrichtungen.
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Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf
dem Grundstück, mit der die
Gesamte nachfolgende
Wasserverbrauchsanlage
einschließlich Wasserzähler
abgesperrt werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grund-
stückanschlusses hinter der
Wasserzähleranlage im
Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfas-
sung des durchgeflossenen
Wasservolumens. Absperr-
ventile und etwa vorhan-
dene Wasserzählerbügel
sind nicht Bestandteile des
Wasserzählers.

Anlagen des Grundstücks-
eigentümers (Verbrauchs-
leitungen)

sind die Gesamtheit der An-
lagenteile in Grundstücken
oder in Gebäuden hinter der
Übergabestelle, als solche
gelten auch Eigengewin-
nungsanlagen, wenn sie
sich ganz oder teilweise im
gleichen Gebäude befinden.

§ 4

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen,
dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Sat-
zung an die Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt
sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine
Versorgungsleitung erschlossen werden. Der
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-
gehender bundes- oder landesgesetzlicher Vor-
schriften nicht verlangen, dass eine neue Versor-
gungsleitung hergestellt oder eine bestehende Ver-
sorgungsleitung geändert wird. Welche Grundstü-
cke durch die Versorgungsleitung erschlossen wer-
den, bestimmt der Zweckverband.

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines
Grundstücks an eine bestehende Versorgungslei-
tung versagen, wenn die Wasserversorgung we-
gen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen
technischen oder betrieblichen Gründen den
Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet
oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei
denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusam-
menhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) Der Zweckverband kann das Benutzungsrecht in
begründeten Einzelfällen ausschließen oder ein-
schränken, soweit nicht die Bereitstellung von
Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das
Gleiche gilt für die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5

Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind ver-
pflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser ver-
braucht wird, an die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich
ist.

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist
der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des
Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser
Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Ge-
sammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsge-
mäß für Zwecke der Gartenbewässerung und der
Toilettenspülung verwendet werden. Verpflichtet
sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer
der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des
Zweckverbands die dafür erforderliche Überwa-
chung zu dulden.

§ 6

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Be-
nutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit,
wenn der Anschluss oder die Benutzung aus be-
sonderen Gründen auch unter Berücksichtigung
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumut-
bar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe
der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzu-
reichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen,
Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7

Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung
auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teil-
bedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche
Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und
nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der
Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der
Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der
Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn
für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbe-
darf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der
Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und
die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die
Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung ge-
währleistet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende
Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrie-
unternehmen und Weiterverteilern sowie für die
Vorhaltung von Löschwasser.
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(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Ei-
gengewinnungsanlage hat der Grundstückseigen-
tümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen;
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung
weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner
Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in
das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich
sind. Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus
der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in
eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf
zu verwenden (Ausführung nach DIN 1988 Teil 4
Nr. 4.2.1).

§ 8

Sondervereinbarungen

1. Ist der Grundstückseigentümer nicht zum An-
schluss berechtigt oder verpflichtet, so kann der
Zweckverband durch Vereinbarung ein beson-
deres Benutzungsverhältnis begründen.

2. Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die
Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags- und Gebührensatzung entsprechend.
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit
dies sachgerecht ist.

§ 9

Grundstücksanschluss

(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich
abweichender Vereinbarung im Eigentum des
Zweckverbands.

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite
und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie
deren Änderung. Sie bestimmt auch, wo und an
welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine
berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu
wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf
Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich
geändert werden, so kann der Zweckverband ver-
langen, dass die näheren Einzelheiten einschließ-
lich der Kostentragung vorher in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt werden.

(3) Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckver-
band hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhal-
ten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.
Er muss zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein.

(4) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Vo-
raussetzungen für die sichere Errichtung des
Grundstücksanschlusses zu schaffen. Der Zweck-
verband kann hierzu schriftlich eine angemessene
Frist setzen. Der Grundstückseigentümer darf
keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss
vornehmen oder vornehmen lassen.

(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer ha-
ben jede Beschädigung des Grundstücksanschlus-
ses, insbesondere das Undichtwerden von Leitun-
gen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem
Zweckverband mitzuteilen.

§ 10

Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Der Grundstückeigentümer ist verpflichtet, für die
ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-
rung und Unterhaltung der Anlage von der Über-
nahmestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon
einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung
überlassen, so ist er neben dem anderen verpflich-
tet.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschrif-
ten dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder
behördlicher Bestimmungen sowie nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ge-
ändert und unterhalten werden. Anlage und Ver-
brauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein,
dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffent-
lichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind. Der Anschluss wasserverbrau-
chender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf
Gefahr des Grundstückseigentümers.

(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet wer-
den, die den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraus-
setzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine
CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz
im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese
CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird
dies auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät
ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifi-
zierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zei-
chen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte,
die

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum
rechtmäßig hergestellt worden sind oder

2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder in der Türkei rechtmäßig
hergestellt oder in den Verkehr gebracht wor-
den sind und die nicht den technischen Spezi-
fikationen der Zeichen nach Satz 3 entspre-
chen, werden einschließlich der in den vorge-
nannten Staaten durchgeführten Prüfungen
und Überwachungen als gleichwertig behan-
delt, wenn mit ihnen das in Deutschland gefor-
derte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft
erreicht wird.

(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befin-
den, können plombiert werden. Ebenso können
Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstücksei-
gentümers gehören, unter Plombenverschluss ge-
nommen werden, um eine einwandfreie Messung
zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstat-
tung der Anlage ist nach Angaben des Zweckver-
bands zu veranlassen.
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§ 11

Zulassung und Inbetriebnahme der Anlage des Grund-
stückseigentümers

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers
hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind
dem Zweckverband folgende Unterlagen in doppel-
ter Fertigung einzureichen:

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des
Grundstückseigentümers und ein Lageplan,

b) der Name des Unternehmens, das die Anlage
errichten soll,

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur
Übernahme der Mehrkosten.

Die einzureichenden Unterlagen haben den beim
Zweckverband aufliegenden Mustern zu entspre-
chen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und
Planfertigern zu unterschreiben.

(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten An-
lagen den Bestimmungen dieser Satzung entspre-
chen. Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung
der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsver-
merk zurück. Stimmt der Zweckverband nicht zu,
setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel
eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die ge-
änderten Unterlagen sind sodann erneut einzu-
reichen. Die Zustimmung und die Überprüfung be-
freien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn,
den ausführenden Unternehmer und den Planferti-
ger nicht von der Verantwortung für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung
der Anlagen.

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schrift-
licher Zustimmung des Zweckverbands begonnen
werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonsti-
gen, insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zu-
stimmung unberührt.

(4) Die Einrichtung der Anlage und wesentliche Verän-
derungen dürfen nur durch den Zweckverband o-
der durch ein Installationsunternehmen erfolgen,
das in ein Installateurverzeichnis des Zweckver-
bands oder eines anderen Wasserversorgungsun-
ternehmens eingetragen ist. Der Zweckverband ist
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwa-
chen. Leitungen die an Eigengewinnungsanlagen
angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zu-
stimmung des Zweckverbands verdeckt werden,
anderenfalls sind sie auf Anordnung des Zweckver-
bands freizulegen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebset-
zung der Anlage beim Zweckverband über das In-
stallationsunternehmen zu beantragen. Der An-
schluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die
Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckver-
band oder ihre Beauftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann
der Zweckverband Ausnahmen zulassen.

§ 12

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des
Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbe-
triebnahme zu überprüfen. Sie hat auf erkannte Si-
cherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann
deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit
gefährden oder erhebliche Störungen erwarten las-
sen, so ist der Zweckverband berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu verweigern; bei
Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflich-
tet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprü-
fung der Anlage sowie durch deren Anschluss an
das Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband
keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage.
Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib
und Leben darstellen.

§ 13

Abnehmerpflichten, Haftung

(1) Die vom Zweckverband mit dem Vollzug dieser
Satzung beauftragten Personen sind berechtigt zur
Überwachung der Pflichten, die sich nach dieser
Satzung ergeben, Grundstücke, Gebäude, Anla-
gen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume
im erforderlichen Umfang zu angemessener Ta-
geszeit zu betreten. Der Grundstückseigentümer,
gegebenenfalls auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher ver-
ständigt.

(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind
verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustands der
Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie
haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchs-
einrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckver-
band mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhal-
tende Leistung wesentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haf-
ten dem Zweckverband für von ihnen verschuldete
Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten
nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14

Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen
und Verlegen von Leitungen einschließlich Zube-
hör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein
im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulas-
sen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die
örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. Diese
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasser-
versorgung angeschlossen oder anzuschließen
sind, die Eigentümer im wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit einem angeschlossenen Grundstück
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genutzt werden oder für die Möglichkeit der Was-
serversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Eigentümer in unzu-
mutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung
der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bis-
herigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die
Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu
tragen soweit die Einrichtungen nicht ausschließ-
lich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3
eingestellt, ist der Grundstückseigentümer ver-
pflichtet, nach Wahl des Zweckverbands die Ent-
fernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern
dies nicht unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grund-
stücke, die durch Planfeststellung für den Bau von
öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen
bestimmt sind.

§ 15

Art und Umfang der Versorgung

(1) Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der
Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Ent-
gelt zur Verfügung. Sie liefert das Wasser als Trink-
wasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit,
die in dem betreffenden Abschnitt des Versor-
gungsgebiets üblich sind, entsprechend den je-
weils geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik.

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffen-
heit und den Druck des Wassers im Rahmen der
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen so-
wie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen zwingend erforderlich ist. Der
Zweckverband wird eine dauernde wesentliche Än-
derung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit
mindestens zwei Monate vor der Umstellung
schriftlich bekanntgeben und die Belange der An-
schlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre An-
lagen auf eigene Kosten den geänderten Verhält-
nissen anzupassen.

(3) Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemei-
nen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nacht-
zeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung.
Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckver-
band durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörun-
gen, Wassermangel oder sonstige technische oder
wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr
nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung ge-
hindert ist. Der Zweckverband kann die Belieferung
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken
oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren,

soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Be-
nutzungsrechts der anderen Berechtigten erforder-
lich ist. Der Zweckverband darf ferner die Lieferung
unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten
vorzunehmen. Soweit möglich, gibt der Zweckver-
band Absperrungen der Wasserleitung vorher öf-
fentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer
über Umfang und voraussichtlicher Dauer der Un-
terbrechung.

(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigen-
bedarfs für die angeschlossenen Grundstücke ge-
liefert. Die Überleitung von Wasser in ein anderes
Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung
des Zweckverbands; die Zustimmung wird erteilt,
wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftli-
che Gründe entgegenstehen.

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der
Wasserlieferung und für Änderungen des Drucks
oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch
höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, die der
Zweckverband nicht abwenden kann, oder auf
Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind,
steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch
auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren
zu.

(6) Mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserver-
sorgung ist sparsam umzugehen. Die Wasserab-
nehmer werden aufgefordert, wassersparende
Verfahren anzuwenden, soweit dies insbesondere
wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht
auf den Wasserhaushalt zumutbar und aus hygie-
nischen Gründen vertretbar ist.

§ 16

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für
Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuer-
löschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kos-
tentragung besondere Vereinbarungen zwischen
dem Grundstückseigentümer und dem Zweckver-
band zu treffen.

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Was-
serzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die
Feuerwehr benutzbar sein.

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr
droht, sind die Anordnungen des Zweckverbands,
der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbe-
sondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitun-
gen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum
Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwin-
genden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein
Wasser entnehmen.

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht,
Versorgungsleitungen und Grundstücksan-
schlüsse vorübergehend abzusperren. Dem von
der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer
steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.
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§ 17

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen

(1) Der Anschluss zum Bezug von Bauwasser oder zu
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzei-
tig beim Zweckverband zu beantragen. Muss das
Wasser von einem anderen Grundstück bezogen
werden, so ist die schriftliche Zustimmung des
Grundstückseigentümers beizubringen. Über die
Art der Wasserabgabe entscheidet der Zweckver-
band; sie legt die weiteren Bedingungen für den
Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydraten nicht zum
Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehen-
den Zwecken entnommen werden soll, stellt der
Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, ge-
gebenenfalls Absperrvorrichtungen und Standrohr
zur Verfügung und setzt die Bedingungen für die
Benutzung fest.

§ 18

Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erlei-
det, haftet der Zweckverband aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im
Fall

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit des Grundstückseigentü-
mers, es sei denn, dass der Schaden vom
Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen, weder vorsätzlich noch
fahrlässig verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn,
dass der Schaden vom Zweckverband weder
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässig-
keit des Zweckverbands oder eines Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht
worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass
dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten
Organs des Zweckverbands verursacht wor-
den ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von
Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der
Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im
Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der
Zweckverband für Schäden, die diesen durch Un-
terbrechung der Wasserversorgung oder durch Un-
regelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie
einem Grundstückseigentümer.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von
Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese
gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen
aus unerlaubter Handlung geltend machen. Der

Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstücksei-
gentümern auf Verlangen über die mit der Scha-
densverursachung durch ein drittes Unternehmen
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können
und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Scha-
densersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzig
Euro.

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich
mitzuteilen.

§ 19

Wasserzähler

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckver-
bands. Die Lieferung, Aufstellung, technische
Überwachung, Auswechslung und Entfernung der
Wasserzähler sind Aufgabe des Zweckverbands;
sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Was-
serzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Auf-
stellung hat der Zweckverband so zu verfahren,
dass eine einwandfreie Zählung gewährleistet ist;
sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhö-
ren und seine berechtigten Interessen zu wahren.

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten o-
der nach eichrechtlichen Vorschriften zu wechseln-
den Wasserzähler durch einen elektronischen
Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen.

Mit Hilfe dieser elektronischen Funkwasserzähler
dürfen verbrauchsbezogene und trinkwasserhygie-
nisch relevante Daten erhoben werden.

Es dürfen insbesondere folgende Daten erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden:

- Zählernummer
- aktueller Zählerstand
- Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate

und Jahre
- Durchflusswerte
- die Wasser- und Umgebungstemperatur für be-

stimmte Zeitpunkte
- Betriebs- und Ausfallzeiten
- Speicherung von Alarmcodes (z.B. Leckage- oder

Rückflusswerte)

Die in einem elektronischen Wasserzähler mit
Funkmodul gespeicherten Daten dürfen durch
Empfang des Funksignals turnusmäßig (in der Re-
gel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies
zur Abrechnung oder Zwischenabrechnung erfor-
derlich ist. Sie dürfen in gleicher Weise anlassbe-
zogen ausgelesen werden, soweit dies im Einzelfall
zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemä-
ßen Betrieb der Wasserversorgungsanlage des
Zweckverbands erforderlich ist. Zu anderen Zwe-
cken ist eine Auslesung der gespeicherten Daten
auch durch den Empfang des Funksignals, nicht
zulässig.
Ausgelesen Daten dürfen nur zu den Zwecken von
Satz 4 und 5 genutzt oder verarbeitet werden. Die
in einem solchen Zähler gespeicherten Daten sind
spätestens nach 500 Tagen zu löschen. Nach Satz
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5 ausgelesene Daten sind, soweit sie für die dort
genannten Zwecke nicht mehrbenötigt werden,
spätestens aber fünf Jahre nach ihrer Auslesung zu
löschen.

(3) Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen
des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu
verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen ei-
ner einwandfreien Messung möglich ist. Der
Zweckverband kann die Verlegung davon abhän-
gig machen, dass der Grundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.

(4) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhan-
denkommen und die Beschädigung der Wasser-
zähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er
hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen
dieser Einrichtungen dem Zweckverband unver-
züglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Ab-
wasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor
Frost zu schützen.

(5) Mechanische sowie elektronische Wasserzähler
ohne Funkmodul werden von einem Beauftragten
des Zweckverbands möglichst in gleichen Zeitab-
ständen oder auf Verlangen des Zweckverbands
vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Bei
elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul, bei
denen nicht sämtliche gespeicherten Daten per
Funk übermittelt werden, erfolgt eine Auslesung
vor Ort nur mit Zustimmung des Grundstückseigen-
tümers. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Mes-
seinrichtungen leicht zugänglich sind.

§ 20

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der
Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der
Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeig-
neten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grund-
stücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnis-
mäßig lang sind oder nur unter besonderen
Erschwernissen verlegt werden können. Ver-
sorgungsleitungen (zwischen Anbohrschelle
und Wasserzähler im Haus) sind dann als un-
verhältnismäßig lang einzustufen, wenn sie
25 m Länge überschreiten. Bei bestehenden
überlangen Hausanschlüssen (mit mehr als
25 m Länge) ist ein Zählerschacht zu setzen,
sobald sich Handlungsbedarf am Hausan-
schluss durch Erneuerung oder Reparatur
ergibt. Oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung
des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die
Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21

Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die
Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im
Sinn des § 40 Abs. 1 des Eichgesetzes verlangen.
Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf
Prüfung nicht beim Zweckverband, so hat er diese
vor Antragsstellung zu benachrichtigen.

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf
Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukom-
men, wenn der Grundstückseigentümer sich ver-
pflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Ab-
weichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
nicht überschreitet.

§ 22

Änderung; Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist
dem Zweckverband unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benut-
zung der Wasserversorgungseinrichtung nicht ver-
pflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen
Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er
das mindestens eine Woche vor dem Ende des
Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband zu
melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Ver-
pflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er beim
Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen.

§ 23

Einstellung der Wasserlieferung

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserliefe-
rung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn
der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser
Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung be-
treffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die
Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von
Personen oder Anlagen abzuwenden,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Ab-
nehmer, störende Rückwirkungen auf Einrich-
tungen des Zweckverbands oder Dritter oder
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers
ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die
Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzu-
stellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstel-
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lung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende Aussicht be-
steht, dass der Grundstückseigentümer seinen
Verpflichtungen nachkommt.
Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich
die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüg-
lich wiederaufzunehmen, sobald die Gründe für die
Einstellung entfallen sind.

§ 24

Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt
werden, wer

(1) den Vorschriften über den Anschluss- und Benut-
zungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,

(2) eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und §
22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder
Vorlagepflichten verletzt.

(3) entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweck-
verbands mit den Installationsarbeiten beginnt,

(4) gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz
3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder
Verbrauchsverbote verstößt.

§ 25

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach die-
ser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorge-
schriebenen Handlungen, eines Duldens oder Un-
terlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes.

§ 26

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung am
01.01.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche
Wasserversorgungsanlage des Zweckverbands
(Wasserabgabesatzung - WAS -) vom 08.10.2020
außer Kraft.

Burgkunstadt, 20.10.2023

Christine Frieß
Verbandsvorsitzende

Aufgebot

Für das nachstehend verloren gemeldete Sparkassenbuch
der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

ist das Aufgebot zum Zwecke der Kraftloserklärung bean-
tragt:

Sparkassenbuch-Nr.: 3831032796

der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2 - 3
96450 Coburg

lautend auf:

Johannes Schäfer
Brückenberg 7
96215 Lichtenfels

Antragsteller:

Johannes Schäfer
Brückenberg 7
96215 Lichtenfels

Der Inhaber der vorgenannten Urkunde wird hiermit aufge-
fordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches
binnen 3 Monaten, beginnend ab dem auf den Aushang fol-
genden Tag bei

Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2 - 3
96450 Coburg

anzumelden.

Das Sparkassenbuch wird für kraftlos erklärt, wenn inner-
halb der Anmeldefrist keine Rechte geltend gemacht wer-
den.

Coburg, 06.11.2023

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

gez. Dr. Faber          gez. Höhn
Vorstand
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Kraftloserklärung

Gegen das am 10.08.2023 erfolgte Aufgebot des nachste-
hend aufgeführten, verloren gemeldeten Sparkassenbuches
der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

wurden bis zum 10.11.2023 keinerlei Ansprüche geltend
gemacht.

Es wird daher folgendes Sparkassenbuch für kraftlos er-
klärt:

Sparkassenbuch-Nr.: 3501503043

der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2 - 3
96450 Coburg

lautend auf:

Frau
Brigitte Büschel
Callenberger Str. 22
96479 Weitramsdorf

Antragsteller:

Frau Sabine Wocke, Am Füllbach 7, 96237 Ebersdorf
Herrn Rainer Büschel, Bayernstr. 37, 96231 Bad Staffel-
stein
Herrn Hubertus Büschel, Luitpoldstr. 4, 10781 Berlin

Coburg, 15.11.2023
Sparkasse Coburg - Lichtenfels

gez. Dr. Faber           gez. Höhn
Vorstand

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes
Marktzeuln-Michelau

für das Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes
Marktzeuln-Michelau hat in ihrer Sitzung am 23. Oktober
2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 be-
schlossen.

Das Landratsamt Lichtenfels hat mit Schreiben vom
10.11.2023, Az. 32-941, mitgeteilt, dass gegen die Haus-
haltssatzung keine Bedenken bestehen. Die Satzung wird
nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG in ihrem Wortlaut
amtlich bekannt gemacht:

Haushaltssatzung
des Abwasserzweckverbandes Marktzeuln-Michelau

(Landkreis Lichtenfels)

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 KommZG
i.V.m. Art. 63 ff der GO erlässt der Abwasserzweckverband
Marktzeuln-Michelau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2023 wird hiermit festgesetzt, er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.541.800,-- €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit    246.300,-- €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4

1.) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

2.) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
500.000, -- € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Michelau i.OFr., 16.11.2023
Abwasserzweckverband Marktzeuln-Michelau

gez. Jochen Weber
Verbandsvorsitzender

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung
wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt ihren An-
lagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer
Haushaltssatzung in der Kämmerei der Gemeinde Michelau
i.OFr., Rathaus, Zimmer-Nr. E.04, während der allgemeinen
Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht.
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Bekanntmachung

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG);
Wesentliche Änderung der Brauerei der Firma Püls-
Bräu GmbH & Co.KG, Weismain

Öffentliche Bekanntmachung

Mit Bescheid des Landratsamtes Lichtenfels vom
27.10.2023 wurde der Püls-Bräu GmbH & Co.KG, Weis-
main, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Än-
derung der Brauerei auf den Grundstücken Fl.Nrn. 419, 422,
423 und 424/2, Gemarkung Weismain, erteilt.

Der verfügende Teil des Bescheides lautet:

Die Püls-Bräu GmbH & Co.KG erhält nach Maßgabe der
nachstehenden Nebenbestimmungen (Buchstabe C des Te-
nors) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur we-
sentlichen Änderung der bestehenden Brauerei auf den
Grundstücken Fl.Nrn. 419, 422, 423 und 424/2, Gemarkung
Weismain. Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen die
folgenden Punkte:

• Steigerung der Bierherstellkapazität von 100.000 hl/ Jahr
auf 300.000 hl/Jahr

• Herstellung von bis zu 5 Suden am Tag (max. 1.250
hl/Tag) und maximal 24 Suden in der Woche (Brautage
Montag bis Samstag)

• Umstellung auf das Infusionsmaischverfahren
• Errichtung von 12 freistehenden Gär- und Lagertanks (je

1.000 hl Bruttoinhalt)
• Errichtung eines Vorlaufgefäßes (340 hl)
• Austausch des Rückkühlers durch das Gerät Typ PLC

305 (Fa. Baltimore Air-col International)
• Erweiterung des Sudhauses auf 24h-Betrieb
• Erweiterung der Flaschenfüllerei auf Zweischichtbetrieb

(6.00 bis 22.00 Uhr)
• Erweiterung des Fahrverkehrs während der Tageszeit

(6.00 bis 22.00 Uhr)

Die bisher erteilte Genehmigung, Az. 32-171/172 vom
25.09.1991 sowie die Anzeigen nach § 15 BImSchG

• Anzeige vom 08.03.1999: Änderung der Flaschenfüllerei
• Anzeige vom 04.10.2001: Errichtung von 8 Lagertanks
• Anzeige vom 14.04.2009: Änderungen an der Fass-Ab-

füllanlage
• Anzeige vom 26.10.2015: Dampfkesseltausch für Sud-

haus, FWL 2.350 kW, Brennstoff Heizöl EL und Erdgas

behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Nebenbestimmungen
Nrn. 3.1 bis 3.4 des Genehmigungsbescheides vom
25.09.1991 werden durch diesen Bescheid ersetzt.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt auf-
grund der Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG

• die baurechtliche Genehmigung der 12 Gär- und La-
gertanks sowie

• die wasserrechtliche Genehmigung für die Errichtung
der Tanks im 60m-Bereich der Weismain mit ein.

Im Rahmen der Baugenehmigung werden die folgenden Ab-
weichungen erteilt:

• Abweichung von Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 1 BayBO hin-
sichtlich des Überdeckungsverbotes der Abstandsflä-
chen vor den neu zu errichtenden Lagertanks und den
bestehenden Lagertanks sowie bestehenden Gebäuden

• Abweichung von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO hinsichtlich
des Freihaltungsgebots der Abstandsflächen vor den
neu zu errichtenden Lagertanks und den bestehenden
Lagertanks sowie bestehenden Gebäude.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigung mit Ne-
benbestimmungen (Auflagen und Bedingungen), einer Be-
gründung und folgender Rechtsbehelfsbelehrung versehen
wurde:

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
Hausanschrift: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Zulassung eines Vorhabens hat gem. § 212 a des Bau-
gesetzbuches (BauGB) keine aufschiebende Wirkung. Beim
Verwaltungsgericht Bayreuth kann die Aussetzung der Voll-
ziehung dieses Bescheides gem. § 80 Abs. 5 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides (mit Ne-
benbestimmungen und Begründung) und die ihm zugrunde-
liegenden Planunterlagen, liegen in der Zeit von

Samstag, 25.11.2023,
bis einschließlich

Freitag, 08.12.2023,

während der allgemeinen Dienststunden im Landratsamt
Lichtenfels, Kronacher Str. 28, 96215 Lichtenfels, im Zimmer
208 zur Einsichtnahme aus und können dort eingesehen
werden.
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Weiterhin können der Bescheid und seine Begründung bis
zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Personen, die
Einwendungen erhoben haben, bei der Genehmigungsbe-
hörde schriftlich oder elektronisch angefordert werden. Mit
Ende der Auslegungsfrist (Ablauf des 08.12.2023) gilt der
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen
erhoben haben, als zugestellt. Mit der Zustellung beginnt der
Lauf der Rechtsbehelfsfristen.

Lichtenfels, 24.11.2023
Landratsamt

Christine Münzberg-Seitz
Abteilungsleiterin

Landratsamt Lichtenfels
Christian Meißner

Landrat
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